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Richtlinien für die Modullernzielkontrollen


Die nachstehenden Ausführungen regeln den Ablauf der Modullernzielkontrollen (MLZK) 

an der Allgemeinen Berufsschule Zürich (ABZ).

1. Grundlagen
Reglement für die Höhere Fachprüfung LaborantIn

Wegleitung zum Reglement

Geschäftsbedingungen für Module HFP der Allgemeinen Berufsschule Zürich

2. Zulassungsbedingungen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Allgemeinen Berufsschule Zürich sind durch den Besuch der Module auch für die MLZK angemeldet.

KandidatInnen anderer Anbieter, ohne Modulbesuch oder Repetenten sind zugelassen, sofern sie die Bedingungen von Reglement und Wegleitung erfüllen. Sie haben sich für die MLZK anzumelden. 

3. Anmeldung und Rücktritt
Für die Absolvierung einer Modullernzielkontrolle muss von nicht automatisch angemel​de​ten Personen eine fristgerechte Anmeldung vorliegen.

Entsprechende Formulare sind auf der Homepage der Allgemeinen Berufschule Zürich unter Weiterbildung (www.a-b-z.ch) publiziert.

Abmeldungen können ohne Kostenfolge bis zwei Wochen vor der MLZK an die Lehr​gangs​​lei​tung eingereicht werden.

Später ist ein Rücktritt nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes möglich;

namentlich:

· obligatorische öffentliche Dienste

· Krankheit, Unfall oder Mutterschaft

· schwerwiegende familiäre Gründe

Bei Nichterscheinen ohne entschuldbaren Grund gilt die MLZK als nicht bestanden.

4.  Ausschluss
KandidatInnen werden von der Modullernzielkontrolle ausgeschlossen, wenn sie:

· unzulässige Hilsmittel verwenden

· die Prüfungsdisziplin grob verletzen

· die Experten zu täuschen versuchen

Die Entscheidungskompetenz liegt bei der Lehrgangsleitung.

5. Prüfungszeugnisse
Die KandidatInnen werden schriftlich über den Ausgang der Prüfung orientiert. Erfolgreiche KandidatInnen erhalten von der Lehrgangsleitung eine entsprechende Be​scheinigung.

6. Wiederholungen
KandidatInnen, welche eine MLZK nicht bestehen, können frühestens den nächst mög​lichen Prüfungstermin für eine Wiederholung wahrnehmen. Es werden keine Wiederho​lungs​prüfungen organisiert.  

RepetentInnen einer MLZK haben sich für eine Wiederholung gem. Art. 3 anzumelden. Die Wiederholung einer MLZK ist kostenpflichtig.

7. Termine
Die Prüfungen finden jeweils am Ende eines Moduls statt, im Normalfall am Abend des gleichen Wochentages wie die entsprechenden Modullektionen. Die Prüfungszeit ist Be​standteil der Modullektionen.

Die genauen Prüfungsdaten werden zwei Monate im voraus auf der Homepage der  ABZ publiziert. 

8. Prüfungsgebühren
Die Kosten für die MLZK sind in den Modulkosten enthalten. Für nicht absolvierte MLZK kann keine Modulkostenreduktion beansprucht werden.

KandidatInnen anderer Anbieter, ohne Modulbesuch oder Repetenten haben eine Ge​bühr zu etnrichten. Diese wird mit den Prüfungsdaten publiziert.

Bei nicht fristgerecht eingereichten Abmeldungen werden keine Gebühren rückvergü​tet.

9. Form der Modullernzielkontrollen
Art und Umfang der MLZK sind in der Anbieteridentifikation für jedes Modul beschrie​ben. 

Die Modullernzielkontrollen umfassen Aufgaben in der Form und im Rahmen der in den Modulbeschreibungen aufgeführten Umschreibungen. Die KandidatInnen beweisen da​mit, dass die zu vermittelnden Fähigkeiten erworben worden sind und eingesetzt wer​den können.

10. Erlaubte Unterlagen
Für jedes Modul ist in der entsprechenden Anbieteridentifikation angegeben, ob die MLZK mit oder ohne Unterlagen abzulegen ist.

Bei MLZK mit Unterlagen sind erlaubt:


(
eigene handschriftliche Notizen auf Papier


(
Druckerzeugnisse auf Papier wie Bücher, Skript, Übungen etc.

· nicht programmierbare Taschenrechner 

Abweichungen von dieser Regelung sind durch die Lehrgangsleitung zu bewilligen. 

11.  Experten
Der Referent eines Moduls ist für die Formulierung der Aufgaben für die MLZK zustän​dig. Im weiteren korrigiert und benotet er die Antworten.

Ein Co-Experte überprüft die gestellten Aufgaben hinsichtlich Verständlichkeit und Anforderungsprofil. Er nimmt eine Zweitkorrektur vor und überprüft die Notengebung. 

Bei Modulen mit Präsentationen einigen sich der Referent und zwei Co-Experten auf eine Gesamtbeurteilung.

12. Rekursinstanzen
Die Lehrgangsleitung entscheidet auf Antrag der Referenten und Co-Experten über die Ergebnisse der MLZK.

Die Kandidaten können mit schriftlichem Antrag Einsicht in die Prüfungsresultate verlan​gen. 

Rekurse sind erstinstanzlich schriftlich mit einem Antrag an die Lehrgangsleitung zu richten.

Von der Lehrgangsleitung abgelehnte Rekurse können an die Aufsichtskommission der Allgemeinen Berufsschule Zürich weitergezogen werden. 

Letzte Rekursinstanz ist der Vorstand des Vereins wblb. Dieser entscheidet abschlies​send.

Für die Allgemeine Berufsschule Zürich

    Dr. P. Schicker
       Dr. J. Walser
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